


Erläuterungen zum Ausfüllen des Antragsformulares

Dieses Formular wird maschinell gelesen. Bitte schreiben Sie deshalb ausschließlich in die dafür vorgesehenen Felder und in deutlichen GROSS-
BUCHSTABEN und Ziffern (siehe nachstehendes Beispiel). Mitteilungen außerhalb der vorgesehenen Felder können nicht ausgewertet werden. 

Dieses Formular bitte nur für eine neue Kundenverbindung bzw. ein neues Portfolio verwenden. Bei Aufträgen zu einem bestehenden Portfolio 
ver wenden Sie bitte das Serviceblatt, das Sie mit der Eröffnungsbestätigung erhalten haben.

1  Alle persönlichen Daten aller Anleger notiert ? 
✓- Name und Vorname bitte vollständig angeben. 

- Steuer-Identifikationsnummer/TIN : 
Bitte eintragen.

(Keine Gemeinschaftskonten mit  oder zwischen 
Minderjährigen).

2  Fondsauswahl und Kaufauftrag für  
✓ Portfolioeinzahlung :

-  Vollständige Fondsbezeichnung (inkl. WKN bzw. 
ISIN bzw. Fondsgesellschaft) eingetragen ?

-  Einzahlungen auf ein Portfolio können (sofern 
insgesamt 100% vergeben wurden) nach 
Ihren Wünschen automatisch verteilt werden. 
Prozentangaben eingetragen ? 

-  Beträge bitte ausfüllen, falls Portfolioeinzahlung 
gewünscht wird.

3  Kaufauftrag für Einzelfonds : 
✓-  Vollständige Fondsbezeichnung (inkl. WKN bzw. 

ISIN bzw. Fondsgesellschaft) eingetragen ?
-  Beträge bitte ausfüllen, falls Sie auf einzelne 

Investmentkonten Einzahlungen leisten wollen.

Hier zu Ihrer Unterstützung eine Checkliste der wichtigsten Angaben :

4  Bankverbindung/Einzugsermächtigung : 
✓-   Einzug erfolgt immer in Euro - auch für in 

Fremdwährung notierte Fonds.
-  Bei Online-Kontoführung können Auszahlungen nur 

auf dieses Konto erfolgen.
- Termine angegeben ?

5  Online-Kontoführung : 
✓- Bitte ankreuzen, falls Online-Kontoführung 

gewünscht.
- Nicht möglich bei Portfolio bzw. Investmentkonten 

eines Minderjährigen.

6  Unterschriften : 
✓- Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften 

beider gesetzlichen Vertreter erforderlich.
- Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt, 

entsprechender Nachweis beigefügt ?

7  Legitimationsprüfung : 
✓- Aktuelle Ausweisdaten aller Anleger vollständig 

notiert, ggf. Kopie des Personalausweises/
Reise passes beigefügt ?

- Bei Minderjährigen zusätzlich eine Kopie der 
Geburtsurkunde beigefügt ?

- Stempel und Unterschrift angebracht ?

Alle Angaben gemacht ?

AF_FP_Standard

VN_FP

Konsorte
Vermittler-

Nr.
V.-

Info

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 1. Anleger Staatsangehörigkeit

Vorname Geburtsdatum

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Beruf

StaatsangehörigkeitAnrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 2. Anleger (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Vorname

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Straße, Hausnummer SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen !)

Adresszusatz

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

KD_Standard

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Geburtsdatum

Fondsname

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

1 0 0 %* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100 % übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

Prozentverteilung*

Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung 
in der Fondsauswahl (nur bei 100 %-Verteilung möglich). 
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig.

Betrag für Einmaleinzug in EUR 

,-

Betrag Spar- oder Entnahmplan in EUR

,-

FA_FP_Portfolio
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FA_FP_Einzelfonds

Kaufauftrag für Einzelfonds
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

,-
Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig

Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

,-

,-

,-
Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig

Betrag Spar- oder 
Entnahmeplan in EUR

Betrag Spar- oder 
Entnahmeplan in EUR
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BV_FP_Online

Konto-Nr. (Kein Sparkonto)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Bei Online-Kontoführung sollen Auszahlungen nur auf folgendes Konto erfolgen.

Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Unterschrift(en) Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

X

Name, Vorname Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

Referenzbankverbindung* / Einzugsermächtigung

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) 
soll sofort, sonst am , erfolgen.

Die regelmäßigen Einzahlungen 
(Sparplan) sollen jeweils zum 1. 15. eines Monats mtl. 1/4 jährl. erstmals am erfolgen.

T 2T M M 0 J J
T 2T M M 0 J J

* Bitte unbedingt ausfüllen, falls ein Online-Zugang beantragt wird.

Bitte richten Sie mir/uns den Online-Zugang ein und senden Sie mir meine/uns unsere persönliche Geheimzahl (PIN) und Transaktionsnummern (TAN) zu. 
Für die Online-Kontoführung gelten Besondere Bedingungen, die in der Internet-Anwendung hinterlegt sind.

Online-Kontoführung (nicht möglich bei Minderjährigen)

Online_FP

X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen) Bei DWS Investment S. A. Luxemburg ist eine Ausweiskopie mit Stempel und Unterschrift des Vermittlers erforderlich !

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Der vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfügung 
ge stellt, sofern der Kun de zu vor nicht aus drücklich auf dieses Recht 
verzichtet hat.**
Die Durchschrift dieses An  tra ges wurde dem Kunden ausgehändigt, 
sowie die vorstehende Legi ti ma tions prüfung durchgeführt.

Nr. /Aktenzeichen

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Geburtsdatum* T JT M M J J J T JT M M J J J
Geburtsort 

* Angabe von Geburtsdatum und Staats ange hörig-
keit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.

Art der Urkunde,
Staatsangehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

LP_Standard_FFM+LUX

** Bei Fonds, für die kein vereinfachter Verkaufs-
pros pekt verfügbar ist, gilt diese Regelung hin-
sichtlich der ausführlichen Verkaufsunterlagen.

Einwilligung in die Übermittlung und Verarbeitung von Daten durch Dritte im In- und Ausland :
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sich die DWS Investment S.A. im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistungen Dritter mit Sitz in Luxemburg, Deutschland und/oder 
in anderen Ländern bedient und dass meine/unsere Daten in diesem Rahmen an Dritte, die sich ihrerseits zur Geheimhaltung im Rahmen geltender Datenschutzbestimmungen 
ver pflichtet haben, übermittelt, dort gespeichert und verarbeitet werden. Die von der DWS Investment S.A. ausgewählten Dritten in Luxemburg, Deutschland und/oder in anderen 
Ländern ermächtige(n) ich/wir ausdrücklich, Daten von der DWS Investment S.A. abzufragen.

Ort, Datum Unterschrift 2. AnlegerUnterschrift 1. Anleger

X XX

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufs-
prospekt, Verkaufsprospekt ein schließ lich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht), die Angaben über den 
Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten.
Den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) 
finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.
US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resi-
dent(s) – im Sinne der De fi ni tio nen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu 
dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklärung 
den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depotführenden 
Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der 
Geschäfts beziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berech tig ten er geben, 
anzu zeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittel bares Familien mitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission 
vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. 
aus geübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Investment konto auf 
eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). 
Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.
Depotführung bei der DWS Investment S.A. (Luxemburg) : Die treuhänderische Verwahrung der Fondsanteile für den Anleger durch die DWS Investment S.A. gilt als vereinbart.
Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des 
Vermittlers einen im Aus ga be preis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.
Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers im In- und Ausland : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotfüh-
rende Stelle sämtliche Angaben über diesen durch den Vermittler vermittelten Vertrag und das daraus resultierende Geschäftsverhältnis zum Zwecke der Abwicklung des Vertrages, 
zur Vermittlerunterstützung (Pflege der Kundendaten des Vermittlers) und zum Zweck meiner/unserer Beratung und Betreuung bei der Vermögensanlage an den Vermittler und 
dessen Vertriebsorganisation übermittelt bzw. zum elektronischen Abruf bereitstellt, und dass der Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation die in diesem Antrag enthaltenen 
und alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und für Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.
Mein/Unser selbständiger Vermittler kann bei dessen Vertriebsorganisation oder im Einzelfall telefonisch bei der depotführenden Stelle meine/unsere Angaben im jeweiligen 
Produkt antrag einschließlich des Produktabschlusses sowie Angaben zu Depotnummer, Depotbeständen und -bewegungen, Vereinbarungen über die Nutzung elektronischer 
Kommunikations mittel sowie Änderungen der Daten und Angaben abfragen.
Befreiung vom Bankgeheimnis : Hiermit befreie ich/befreien wir die depotführende Stelle, den Vermittler und die Vertriebsorganisation im obigen Umfang vom Bankgeheimnis 
bzw. von der Vertraulichkeitspflicht.
Die erteilten Einwilligungserklärungen können ohne Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis jederzeit gegenüber der DWS oder der Vertriebsgesellschaft widerrufen werden.

Unterschrift 2. AnlegerOrt, Datum Unterschrift 1. Anleger

XX X

Erklärungen und Unterschriften aller Anleger

SE_FP_Standard

 Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !). 
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige sind nur Einzelkonten möglich.☞

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufs-
prospekt vor Vertragsschluss kostenlos angeboten und ausgehändigt/
übersendet worden ist.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Ver trags-
schluss kosten los angeboten worden ist und ich/wir auf eine Aushändigung/Übersendung 
ausdrücklich verzichte(n). 

Der Vermittler ist nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt.
VN_FP

Konsorte
Vermittler-

Nr.
V.-

Info

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 1. Anleger Staatsangehörigkeit

Vorname Geburtsdatum

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Beruf

StaatsangehörigkeitAnrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 2. Anleger (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Vorname

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Straße, Hausnummer SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen !)

Adresszusatz

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

KD_Standard

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Geburtsdatum

Fondsname

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

1 0 0 %* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100 % übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

Prozentverteilung*

Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung 
in der Fondsauswahl (nur bei 100 %-Verteilung möglich). 
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig.

Betrag für Einmaleinzug in EUR 

,-

Betrag Spar- oder Entnahmplan in EUR

,-

FA_FP_Portfolio
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FA_FP_Einzelfonds

Kaufauftrag für Einzelfonds
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

,-
Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig

Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

,-

,-

,-
Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig

Betrag Spar- oder 
Entnahmeplan in EUR

Betrag Spar- oder 
Entnahmeplan in EUR
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BV_FP_Online

Konto-Nr. (Kein Sparkonto)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Bei Online-Kontoführung sollen Auszahlungen nur auf folgendes Konto erfolgen.

Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Unterschrift(en) Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

X

Name, Vorname Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

Referenzbankverbindung* / Einzugsermächtigung

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) 
soll sofort, sonst am , erfolgen.

Die regelmäßigen Einzahlungen 
(Sparplan) sollen jeweils zum 1. 15. eines Monats mtl. 1/4 jährl. erstmals am erfolgen.

T 2T M M 0 J J
T 2T M M 0 J J

* Bitte unbedingt ausfüllen, falls ein Online-Zugang beantragt wird.

Bitte richten Sie mir/uns den Online-Zugang ein und senden Sie mir meine/uns unsere persönliche Geheimzahl (PIN) und Transaktionsnummern (TAN) zu. 
Für die Online-Kontoführung gelten Besondere Bedingungen, die in der Internet-Anwendung hinterlegt sind.

Online-Kontoführung (nicht möglich bei Minderjährigen)

Online_FP

X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen) Bei DWS Investment S. A. Luxemburg ist eine Ausweiskopie mit Stempel und Unterschrift des Vermittlers erforderlich !

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Der vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfügung 
ge stellt, sofern der Kun de zu vor nicht aus drücklich auf dieses Recht 
verzichtet hat.**
Die Durchschrift dieses An  tra ges wurde dem Kunden ausgehändigt, 
sowie die vorstehende Legi ti ma tions prüfung durchgeführt.

Nr. /Aktenzeichen

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Geburtsdatum* T JT M M J J J T JT M M J J J
Geburtsort 

* Angabe von Geburtsdatum und Staats ange hörig-
keit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.

Art der Urkunde,
Staatsangehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

LP_Standard_FFM+LUX

** Bei Fonds, für die kein vereinfachter Verkaufs-
pros pekt verfügbar ist, gilt diese Regelung hin-
sichtlich der ausführlichen Verkaufsunterlagen.

Einwilligung in die Übermittlung und Verarbeitung von Daten durch Dritte im In- und Ausland :
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sich die DWS Investment S.A. im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistungen Dritter mit Sitz in Luxemburg, Deutschland und/oder 
in anderen Ländern bedient und dass meine/unsere Daten in diesem Rahmen an Dritte, die sich ihrerseits zur Geheimhaltung im Rahmen geltender Datenschutzbestimmungen 
ver pflichtet haben, übermittelt, dort gespeichert und verarbeitet werden. Die von der DWS Investment S.A. ausgewählten Dritten in Luxemburg, Deutschland und/oder in anderen 
Ländern ermächtige(n) ich/wir ausdrücklich, Daten von der DWS Investment S.A. abzufragen.

Ort, Datum Unterschrift 2. AnlegerUnterschrift 1. Anleger

X XX

Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufs-
prospekt, Verkaufsprospekt ein schließ lich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht), die Angaben über den 
Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten.
Den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) 
finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.
US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resi-
dent(s) – im Sinne der De fi ni tio nen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu 
dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklärung 
den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depotführenden 
Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der 
Geschäfts beziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berech tig ten er geben, 
anzu zeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittel bares Familien mitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission 
vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. 
aus geübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Investment konto auf 
eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). 
Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.
Depotführung bei der DWS Investment S.A. (Luxemburg) : Die treuhänderische Verwahrung der Fondsanteile für den Anleger durch die DWS Investment S.A. gilt als vereinbart.
Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des 
Vermittlers einen im Aus ga be preis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.
Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers im In- und Ausland : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotfüh-
rende Stelle sämtliche Angaben über diesen durch den Vermittler vermittelten Vertrag und das daraus resultierende Geschäftsverhältnis zum Zwecke der Abwicklung des Vertrages, 
zur Vermittlerunterstützung (Pflege der Kundendaten des Vermittlers) und zum Zweck meiner/unserer Beratung und Betreuung bei der Vermögensanlage an den Vermittler und 
dessen Vertriebsorganisation übermittelt bzw. zum elektronischen Abruf bereitstellt, und dass der Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation die in diesem Antrag enthaltenen 
und alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und für Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.
Mein/Unser selbständiger Vermittler kann bei dessen Vertriebsorganisation oder im Einzelfall telefonisch bei der depotführenden Stelle meine/unsere Angaben im jeweiligen 
Produkt antrag einschließlich des Produktabschlusses sowie Angaben zu Depotnummer, Depotbeständen und -bewegungen, Vereinbarungen über die Nutzung elektronischer 
Kommunikations mittel sowie Änderungen der Daten und Angaben abfragen.
Befreiung vom Bankgeheimnis : Hiermit befreie ich/befreien wir die depotführende Stelle, den Vermittler und die Vertriebsorganisation im obigen Umfang vom Bankgeheimnis 
bzw. von der Vertraulichkeitspflicht.
Die erteilten Einwilligungserklärungen können ohne Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis jederzeit gegenüber der DWS oder der Vertriebsgesellschaft widerrufen werden.

Unterschrift 2. AnlegerOrt, Datum Unterschrift 1. Anleger
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Erklärungen und Unterschriften aller Anleger
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 Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !). 
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige sind nur Einzelkonten möglich.☞

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufs-
prospekt vor Vertragsschluss kostenlos angeboten und ausgehändigt/
übersendet worden ist.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Ver trags-
schluss kosten los angeboten worden ist und ich/wir auf eine Aushändigung/Übersendung 
ausdrücklich verzichte(n). 

Der Vermittler ist nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt.
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1. DWS Depot und Investmentkonten
Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxem-
bourg, (nachstehend „depotführende Stelle“ genannt) eröffnet für den Anleger 
(Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes 
über den Finanzsektor vom 5. April 1993), soweit nichts anderes vereinbart auf 
Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots ein oder mehrere Invest-
mentkonten für die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gewünsch-
ten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot ; die 
fondsspezifi schen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die 
depotführende Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages des Anlegers bedarf, 
innerhalb des DWS Depots Investmentkonten für Geldmarktfonds eröffnen, die 
auf die Fondswährung der jeweiligen auf Antrag des Anlegers eröffneten Invest-
mentkonten lauten. Sollten in einer Fondswährung aus Sicht der depotführenden 
Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfügbar sein, so kann stattdessen 
auch ein Investmentkonto für einen geldmarktnahen Fonds eröffnet werden. 
Die aktuell von der depotführenden Stelle für die jeweiligen Fondswährungen 
vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten 
zu deren Eröffnung sind im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt. Diese 
Angaben können ohne Mitwirkung und ohne Information des Anlegers durch die 
depotführende Stelle geändert werden. Erteilt der Anleger der depotführenden 
Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Preisverzeichnis / Konditio-
nentableau enthaltenen Angaben maßgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von 
der depotführenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Konditionen-
tableau zur Verfügung gestellt. Der Anleger hat der depotführenden Stelle gegen-
über zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über seine Identi tät 
nach den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. Die depotführende 
Stelle kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zu-
sätzliche Angaben und Unterlagen zur Identitätsfeststellung oder zu sonstigen 
Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Pfl ichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stelle er folgt 
nach den für den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs- / Investmentgesell schaft 
getroffenen und im Verkaufsprospekt veröffentlichten Bedingungen. Sofern keine 
gegen teilige Weisung des Anlegers vorliegt, können eingehende Zahlungen gege-
benenfalls bis zum nächsten Ausgabetag von der depotführenden Stelle ge halten 
werden.

3. Aufträge
a) Execution Only / Ausführungsgeschäft
Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen von „Execu tion 
Only“, d. h. beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotführende Stelle bei 
der Ausführung von Aufträgen weder Empfehlungen für den Kauf noch für den 
Verkauf von Anteilen und bietet auch keine Anlageberatung an sondern leitet Auf-
träge lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle weiter. Die depotführende 
Stelle geht davon aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine Beratung 
und Aufklärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat. Eine Angemessenheits-
prüfung fi ndet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

b) Beschränkung auf von der depotführenden Stelle 
angebotene Fonds anteile

Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fonds an teilen 
nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der depotführenden Stelle angeboten 
werden. Eine Übersicht der von der depotführenden Stelle vertriebenen Investment-
fonds ist bei der depotführenden Stelle erhältlich. Die depotführende Stelle kann 
die Annahme von Aufträgen sowie die Ausführung von Aufträgen davon abhängig 
machen, dass der Depotinhaber bestimmte Erklärungen abgibt und diese ggf. auch 
auf Verlangen der depotführenden Stelle einmalig oder regelmäßig wiederholt.

c) Form von Aufträgen
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotführenden 
Stelle vorher eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

d) Ausführungsgeschäft / Beauftragung eines Dritten zur Ausführung eines Kaufs 
oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende Stelle für 
Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Ver-
kaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein 
Ausführungsgeschäft abzuschließen. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum 
Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die depotführende Stelle den 
entsprechenden Anteilbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausführungsgeschäftes
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Aus-
führungsgeschäftes ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Ver-
kaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds. 

f) Bearbeitung / Wertermittlungstag
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depotführenden Stelle 
unverzüglich, spätestens an dem auf den Eingang bei der depotführenden Stelle 
folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung 
ist die Weitergabe des Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren 
Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausführung 
beauftragt wird, zur Ausführung zu verstehen.
Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende 
Ausführungspreis liegen nicht im Einfl ussbereich der depotführenden Stelle. Die 
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen 
Unterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die 
depotführende Stelle den Anleger darüber unverzüglich informieren.

g) Kaufaufträge mittels Überweisungen
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle mit ge-
teil ten DWS Depot nummer oder Investmentkontonummer enthalten und wer-
den als Kaufaufträge für die entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die 
Gut schriftsanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depot-
führende Stelle Aufträge zum Erwerb von Fondsanteilen unverzüglich, spätes tens 
am nächstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterlei-
ten. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabe preis eines Anteils über- 
oder unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen entsprechenden 
Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor 
Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis 
des nächstmöglichen Ausgabetages nach Depoteröffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkontonummer 
enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden, 

so genügt die Angabe der DWS Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen 
bestimmten Betrag lauten, werden von der depotführenden Stelle in Aufträge 
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und Zahlungen der depotfüh-
renden Stelle an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in 
einer anderen Währung als EURO erfolgen, werden von der depotführen den Stelle 
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der 
Anleger die depotführende Stelle zum Erwerb von Fondsanteilen eines Invest-
mentfonds, der in einer anderen Währung als EURO geführt wird, so ist die depot-
führende Stelle berechtigt, den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag 
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzu rechnen. 
Sofern die Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt keine Um rechnung.

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anleger-
typ erfolgen. Die depotführende Stelle behält sich vor, Aufträge nicht aus zuführen, 
sofern die Anlageklasse (Risikoprofi l) des zu erwerbenden Invest ment fonds mit 
dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depot führende Stelle 
den Anleger unverzüglich informieren.

k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau 
ausdrücklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen möglich. Ansons ten wird 
ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kauf auftrag 
behandelt. Als Folge dieser Aufteilung können keine besonderen Umtausch kon-
ditionen gewährt werden.

l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise 
verfügen. Eine Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot 
einer anderen depotführenden Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile möglich. 
Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregis ter, wird 
die depotführende Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im 
Falle der DWS Investment S. A. als depotführende Stelle werden dann in diesem 
Falle die Anteile treuhänderisch für die jeweiligen Anleger gehalten.
Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte ein-
getragen werden kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im Namen 
des Anlegers vornehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle 
Eigentum des Anlegers und werden auch nicht treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle 
keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser 
selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem 
etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei 
der depotführenden Stelle.
Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für den 
Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteilsscheine, die 
der depotführenden Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Invest-
mentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt 
oder über einen Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufauf-
träge in ausländischen Fondsanteilen ausführt. Die depotführende Stelle wird die 
im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland verwahren lassen. Hiermit 
wird sie einen anderen ausländischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung 
unter liegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und den 
für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.
Die depotführende Stelle wird sich nach pfl ichtgemäßem Ermessen unter Wah-
rung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fonds-
anteilen oder eine andere im Lagerland übliche, vergleichbare Rechtsstellung 
verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Anleger halten. Hie-
rüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) 
unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befi nden 
(Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des 
Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland un-
terhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den 
im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle verwahrten Fonds-
anteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen Fällen daher anteilig alle 
wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbe-
stand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder 
durch sonstige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Drit-
ter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- 
und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz 
Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende 
Stelle nicht verpfl ichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. unter Abzug 
von einzubehaltenden Steuern – ohne gesonderten Auftrag in An teilen des betref-
fenden Fonds wiederangelegt („automatische Wiederanlage”). Die automatische 
Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach Gutschrift der Ausschüttungsbeträge auf 
dem Konto der depotführenden Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt 
ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. 
Sofern für bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotfüh-
renden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen – ggf. unter Abzug von 
ein zubehaltenden Steuern – in dem jeweils von der depotführenden Stelle für den 
Anleger ausgewählten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fonds-
währung angelegt. Einzelheiten werden im Preisverzeichnis / Konditionentableau 
geregelt. Die entsprechende Kauforder wird von der depotführenden Stelle an 
die jeweilige Abwicklungsstelle unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden 
Bank arbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten Ge-
schäfts tag nach der Ausführung des Auftrags für jeden getätigten Um satz eine 
Ab rechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regelmäßige Einzahlungen 
erwirbt, wird die depotführende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen 
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form nachkommen.* In 
jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im 
Kalender jahr eingetretenen Veränderungen.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann 
jeder In haber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Wert papier depot in ha-
ber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schriftlich eine gegen tei-
lige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaftlichen Wert papier-
depots sind gegenüber der depotführenden Stelle gesamt schuldnerisch für 
alle Ver bind lichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapier depot haft bar, 
un ab hängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von 
ihnen ein ge gangen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung der Ver fü-
gungs be rechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testa ments voll streck-
erzeug nisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen ver langen ; fremd-
sprachige Unterlagen sind auf Verlangen der depotführenden Stelle in deutscher 
Über setzung vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf die Vor lage eines Erb-
scheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine 
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letzt willigen Verfügung (Testa ment, 
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depot-
führende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbeson dere mit 
befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotfüh-
renden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung 
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht ver fügungs berechtigt ist, oder wenn 
ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Ent gelt 
berechnet werden. Die jeweilige Höhe ist im Preisverzeichnis / Konditionen tableau 
der depot führenden Stelle enthalten. Für die im Preisverzeichnis nicht aufge-
führten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers oder in dessen mut maß lichem 
Interesse erbracht werden, und die nach den Umständen zu urteilen nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten sind, kann die depotführende Stelle die Höhe des 
Ent geltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger trägt außerdem alle 
Aus lagen, die anfallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder 
seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikations kosten 
wie Telefon und Porti).

11. Information des Anlegers über Vertriebsfolgeprovisionen
a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, 
die sie mit Anlegern über Investmentanteile abschließt, für den Vertrieb dieser 
Wert papiere umsatzabhängige Zahlungen (Vertriebs folge provisionen) von den 
Wert papier emittenten (Kapitalanlagegesellschaften, ausländische Invest ment-
gesell schaften, einschließlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe).
Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Invest-
mentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wert papiere 
aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungs vergütungen als wieder kehrende, 
bestandsabhängige Vergütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der 
Vertriebsfolgeprovision beträgt derzeit in der Regel bei Renten fonds zwischen 0,1 % 
und 0,7 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p. a. und bei offenen 
Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des von der depotführenden Stelle 
verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und 
Höhe der Vertriebs folge provision für ein konkretes Wertpapier geschäft teilt die 
depot führende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlage-
bera tung durch die depot führende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines 
jeden Wert papier geschäftes.

b) Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss von 
Wert papier geschäften über Invest ment anteile durch einen Dritten als Vermittler 
oder Berater zustande, leitet die depot führende Stelle an den Dritten oder dessen 
Ver triebs organisation im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer 
11.a) genannten Vertriebsfolgeprovisionen weiter,  wenn es sich hierbei um einen 
Vertriebs partner der depotführenden Stelle handelt. Die depotführende Stelle 
teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und Höhe dieser 
Zahlungen und deren Empfänger für ein konkretes Wert papiergeschäft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch 
den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt 
werden.

13. Haftung der depotführenden Stelle ; Mitverschulden des Anlegers
a) Haftungsgrundsätze
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen für jedes 
Ver schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Ver-
pfl ich tungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. 
durch Ver letzung der in Nr. 14 - 17 aufgeführten Mitwirkungs pfl ichten) zu der 
Ent  stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und der 
Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt 
wird, dass die depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung 

be auf tragt, erfüllt die depotführende Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im 
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft 
z. B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In diesem Fall beschränkt 
sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die sorgfältige Auswahl und 
Unter weisung des Dritten.

c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen 
Ab wicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, so 
haftet die depotführende Stelle für die ordnungsgemäße Erfüllung des Aus füh-
rungs geschäftes durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis 
zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet die depotführende Stelle 
bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausführung eines Geschäftes 
nur für deren sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, 
dass der Anleger der depotführenden Stelle Änderungen seines Namens und 
seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der 
depot führenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht (insbesondere einer 
Voll macht) unverzüglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspfl icht be steht auch 
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handels-
register) ein getragen wird.

15. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-
deutig formulierte Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftragsab wicklung 
führen. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfü gungen 
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen DWS Depotnummer 
und Invest ment kontonummer zu achten. Soweit die depotführende Stelle Ein-
zahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Beträge zurück 
über weisen. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen 
müssen als solche gekennzeichnet sein.

16. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführenden Stelle
Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige An-
zeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, und die 
depotführende Stelle unverzüglich über darin enthaltene Irrtümer, Abweichungen 
und Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu setzen.

17. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben 
von Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folge-
jahres nicht zugehen, muss er die depotführende Stelle unverzüglich benach-
richtigen. Die Benachrichtigungspfl icht besteht auch beim Ausbleiben anderer 
zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen nach der Ausführung 
von Aufträgen).

18. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS 
Depot und den Investmentkonten verwahrten Vermögensgegenständen ein. Das 
Pfandrecht sichert alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche der depotfüh-
renden Stelle gegen den Anleger aus der Geschäftsverbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und Aufl ösung von Fonds, 
Schluss klauseln

19. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit 
mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die An teile werden dem 
Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirksamwerden der Kündigung 
veräußert. Der Gegenwert wird dem Anleger ausgezahlt.

20. Aufl ösung von Fonds
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen 
Zeit ablauf oder aus einem anderen Grund aufgelöst, so ist die depotführende 
Stelle be rechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am 
letzten Be wertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlös in Anteilen 
eines Geld marktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung anzu legen, 
sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Anleger 
schrift lich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht 
schrift lich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotführende Stelle 
bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch 
inner halb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die depotfüh-
rende Stelle absenden.

Stand : Februar 2009

Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots

* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze.
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Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht gemäß § 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen 
außerhalb der ständigen Geschäfts räume desjenigen, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer be rechtigt, 
seine Kauferklärung ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn 
derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen 
Geschäftsräume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertrags-
schluss dem Käufer aus gehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt wor-
den ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den 
Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, so 
trifft die Beweislast den Verkäufer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DWS Investment GmbH, 
Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment S. A., 2, boulevard 
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufs recht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer die 
Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkäufer 
den Käufer zu den Ver handlungen, die zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund 
vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung auf gesucht 
hat. Handelt es sich um ein Fernabsatz geschäft i. S. d. § 312b BGB, so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanz markt Schwankungen 
unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Käufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, 
so sind ihm von der Kapital anlagegesellschaft / der ausländischen Investmentgesell-
schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rück übertra gung der erworbenen Anteile, 
der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Wider rufs erklärung und die 
bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen 
durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung



1. DWS Depot und Investmentkonten
Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxem-
bourg, (nachstehend „depotführende Stelle“ genannt) eröffnet für den Anleger 
(Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes 
über den Finanzsektor vom 5. April 1993), soweit nichts anderes vereinbart auf 
Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots ein oder mehrere Invest-
mentkonten für die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gewünsch-
ten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot ; die 
fondsspezifi schen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusätzlich kann die 
depotführende Stelle, ohne dass es hierfür eines Antrages des Anlegers bedarf, 
innerhalb des DWS Depots Investmentkonten für Geldmarktfonds eröffnen, die 
auf die Fondswährung der jeweiligen auf Antrag des Anlegers eröffneten Invest-
mentkonten lauten. Sollten in einer Fondswährung aus Sicht der depotführenden 
Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfügbar sein, so kann stattdessen 
auch ein Investmentkonto für einen geldmarktnahen Fonds eröffnet werden. 
Die aktuell von der depotführenden Stelle für die jeweiligen Fondswährungen 
vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten 
zu deren Eröffnung sind im Preisverzeichnis / Konditionentableau genannt. Diese 
Angaben können ohne Mitwirkung und ohne Information des Anlegers durch die 
depotführende Stelle geändert werden. Erteilt der Anleger der depotführenden 
Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Preisverzeichnis / Konditio-
nentableau enthaltenen Angaben maßgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von 
der depotführenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis / Konditionen-
tableau zur Verfügung gestellt. Der Anleger hat der depotführenden Stelle gegen-
über zu Beginn der Geschäftsbeziehung genaue Angaben über seine Identi tät 
nach den Vorgaben des Eröffnungsantrages zu machen. Die depotführende 
Stelle kann zu Beginn der Geschäftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zu-
sätzliche Angaben und Unterlagen zur Identitätsfeststellung oder zu sonstigen 
Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfüllung ihrer gesetzlichen 
Pfl ichten oder im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile durch die hierfür zuständige Stelle er folgt 
nach den für den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs- / Investmentgesell schaft 
getroffenen und im Verkaufsprospekt veröffentlichten Bedingungen. Sofern keine 
gegen teilige Weisung des Anlegers vorliegt, können eingehende Zahlungen gege-
benenfalls bis zum nächsten Ausgabetag von der depotführenden Stelle ge halten 
werden.

3. Aufträge
a) Execution Only / Ausführungsgeschäft
Die depotführende Stelle führt Aufträge nach den Grundsätzen von „Execu tion 
Only“, d. h. beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotführende Stelle bei 
der Ausführung von Aufträgen weder Empfehlungen für den Kauf noch für den 
Verkauf von Anteilen und bietet auch keine Anlageberatung an sondern leitet Auf-
träge lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle weiter. Die depotführende 
Stelle geht davon aus, dass der Anleger – soweit erforderlich – eine Beratung 
und Aufklärung vor Erteilung der Aufträge erhalten hat. Eine Angemessenheits-
prüfung fi ndet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

b) Beschränkung auf von der depotführenden Stelle 
angebotene Fonds anteile

Die depotführende Stelle nimmt Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Fonds an teilen 
nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der depotführenden Stelle angeboten 
werden. Eine Übersicht der von der depotführenden Stelle vertriebenen Investment-
fonds ist bei der depotführenden Stelle erhältlich. Die depotführende Stelle kann 
die Annahme von Aufträgen sowie die Ausführung von Aufträgen davon abhängig 
machen, dass der Depotinhaber bestimmte Erklärungen abgibt und diese ggf. auch 
auf Verlangen der depotführenden Stelle einmalig oder regelmäßig wiederholt.

c) Form von Aufträgen
Aufträge jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotführenden 
Stelle vorher eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

d) Ausführungsgeschäft / Beauftragung eines Dritten zur Ausführung eines Kaufs 
oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsaufträgen des Anlegers schließt die depotführende Stelle für 
Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Ver-
kaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein 
Ausführungsgeschäft abzuschließen. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers zum 
Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die depotführende Stelle den 
entsprechenden Anteilbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausführungsgeschäftes
Die depotführende Stelle rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Aus-
führungsgeschäftes ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Ver-
kaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds. 

f) Bearbeitung / Wertermittlungstag
Eingehende Verkaufs- oder Kaufaufträge werden von der depotführenden Stelle 
unverzüglich, spätestens an dem auf den Eingang bei der depotführenden Stelle 
folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotführung) bearbeitet. Unter Bearbeitung 
ist die Weitergabe des Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren 
Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausführung 
beauftragt wird, zur Ausführung zu verstehen.
Der Ausführungszeitpunkt sowie der dem Ausführungsgeschäft zugrunde liegende 
Ausführungspreis liegen nicht im Einfl ussbereich der depotführenden Stelle. Die 
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen 
Unterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die 
depotführende Stelle den Anleger darüber unverzüglich informieren.

g) Kaufaufträge mittels Überweisungen
Überweisungen müssen die Angabe einer von der depotführenden Stelle mit ge-
teil ten DWS Depot nummer oder Investmentkontonummer enthalten und wer-
den als Kaufaufträge für die entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die 
Gut schriftsanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depot-
führende Stelle Aufträge zum Erwerb von Fondsanteilen unverzüglich, spätes tens 
am nächstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterlei-
ten. Soweit Einzahlungsbeträge des Anlegers den Ausgabe preis eines Anteils über- 
oder unterschreiten, schreibt ihm die depotführende Stelle einen entsprechenden 
Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor 
Bestätigung der jeweiligen Depoteröffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis 
des nächstmöglichen Ausgabetages nach Depoteröffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsaufträge
Aufträge zum Verkauf von Fondsanteilen müssen die Investmentkontonummer 
enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden, 

so genügt die Angabe der DWS Depotnummer. Verkaufsaufträge, die auf einen 
bestimmten Betrag lauten, werden von der depotführenden Stelle in Aufträge 
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Währung von Ein- und Auszahlungen / Umtausch von Währungen
Zahlungen des Anlegers an die depotführende Stelle und Zahlungen der depotfüh-
renden Stelle an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in 
einer anderen Währung als EURO erfolgen, werden von der depotführen den Stelle 
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der 
Anleger die depotführende Stelle zum Erwerb von Fondsanteilen eines Invest-
mentfonds, der in einer anderen Währung als EURO geführt wird, so ist die depot-
führende Stelle berechtigt, den hierfür vom Anleger angeschafften EURO-Betrag 
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Währung umzu rechnen. 
Sofern die Zahlung in Fondswährung geleistet wird, erfolgt keine Um rechnung.

j) Zuordnung zu einem Anlegertyp / Nichtausführung
Abhängig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anleger-
typ erfolgen. Die depotführende Stelle behält sich vor, Aufträge nicht aus zuführen, 
sofern die Anlageklasse (Risikoprofi l) des zu erwerbenden Invest ment fonds mit 
dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depot führende Stelle 
den Anleger unverzüglich informieren.

k) Aufträge zum Umtausch von Fondsanteilen
Soweit von der depotführenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis / Konditionentableau 
ausdrücklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen möglich. Ansons ten wird 
ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kauf auftrag 
behandelt. Als Folge dieser Aufteilung können keine besonderen Umtausch kon-
ditionen gewährt werden.

l) Verfügungen
Der Anleger kann über seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise 
verfügen. Eine Auslieferung oder Übertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot 
einer anderen depotführenden Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile möglich. 
Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Führt die für die Ausgabe von Anteilen zuständige Stelle ein Anteilsregis ter, wird 
die depotführende Stelle dort für den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im 
Falle der DWS Investment S. A. als depotführende Stelle werden dann in diesem 
Falle die Anteile treuhänderisch für die jeweiligen Anleger gehalten.
Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegünstigte ein-
getragen werden kann, wird die depotführende Stelle die Eintragung im Namen 
des Anlegers vornehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle 
Eigentum des Anlegers und werden auch nicht treuhänderisch gehalten.
Soweit für einen Fonds von der für die Ausgabe von Anteilen zuständigen Stelle 
keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser 
selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem 
etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei 
der depotführenden Stelle.
Die depotführende Stelle gibt Anteile, für die kein Anteilsregister besteht, für den 
Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt für Anteilsscheine, die 
der depotführenden Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Invest-
mentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland
Die depotführende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt 
oder über einen Dritten Kaufaufträge in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufauf-
träge in ausländischen Fondsanteilen ausführt. Die depotführende Stelle wird die 
im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland verwahren lassen. Hiermit 
wird sie einen anderen ausländischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung 
unter liegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und den 
für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.
Die depotführende Stelle wird sich nach pfl ichtgemäßem Ermessen unter Wah-
rung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fonds-
anteilen oder eine andere im Lagerland übliche, vergleichbare Rechtsstellung 
verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den Anleger halten. Hie-
rüber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift) 
unter Angabe des ausländischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befi nden 
(Lagerland). Die depotführende Stelle braucht die Auslieferungsansprüche des 
Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland un-
terhaltenen Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den 
im Lagerland für den Anleger und für die depotführende Stelle verwahrten Fonds-
anteilen derselben Gattung. Der Anleger trägt in diesen Fällen daher anteilig alle 
wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schäden, die den Deckungsbe-
stand als Folge von höherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder 
durch sonstige von der depotführenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Drit-
ter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfügungen von hoher Hand des In- 
und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz 
Nachteile und Schäden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotführende 
Stelle nicht verpfl ichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurückzuerstatten.

6. Ausschüttungen
Ausschüttungsbeträge werden von der depotführenden Stelle – ggf. unter Abzug 
von einzubehaltenden Steuern – ohne gesonderten Auftrag in An teilen des betref-
fenden Fonds wiederangelegt („automatische Wiederanlage”). Die automatische 
Wiederanlage erfolgt unverzüglich nach Gutschrift der Ausschüttungsbeträge auf 
dem Konto der depotführenden Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt 
ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils gültigen Anteilwert am Ausführungstag. 
Sofern für bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotfüh-
renden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschüttungen – ggf. unter Abzug von 
ein zubehaltenden Steuern – in dem jeweils von der depotführenden Stelle für den 
Anleger ausgewählten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fonds-
währung angelegt. Einzelheiten werden im Preisverzeichnis / Konditionentableau 
geregelt. Die entsprechende Kauforder wird von der depotführenden Stelle an 
die jeweilige Abwicklungsstelle unverzüglich, spätestens am nächstfolgenden 
Bank arbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen
Die depotführende Stelle übermittelt dem Anleger spätestens am ersten Ge-
schäfts tag nach der Ausführung des Auftrags für jeden getätigten Um satz eine 
Ab rechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regelmäßige Einzahlungen 
erwirbt, wird die depotführende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen 
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form nachkommen.* In 
jedem Fall erhält der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im 
Kalender jahr eingetretenen Veränderungen.

8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot
Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann 
jeder In haber allein verfügen, es sei denn, dass einer der Wert papier depot in ha-
ber oder alle gemeinsam der depotführenden Stelle schriftlich eine gegen tei-
lige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaftlichen Wert papier-
depots sind gegenüber der depotführenden Stelle gesamt schuldnerisch für 
alle Ver bind lichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapier depot haft bar, 
un ab hängig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von 
ihnen ein ge gangen wurden.

9. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers
Nach dem Tod des Anlegers kann die depotführende Stelle zur Klärung der Ver fü-
gungs be rechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testa ments voll streck-
erzeug nisses oder weiterer hierfür notwendiger Unterlagen ver langen ; fremd-
sprachige Unterlagen sind auf Verlangen der depotführenden Stelle in deutscher 
Über setzung vorzulegen. Die depotführende Stelle kann auf die Vor lage eines Erb-
scheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine 
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letzt willigen Verfügung (Testa ment, 
Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depot-
führende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker 
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen und insbeson dere mit 
befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotfüh-
renden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung 
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht ver fügungs berechtigt ist, oder wenn 
ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen
Für die Führung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Ent gelt 
berechnet werden. Die jeweilige Höhe ist im Preisverzeichnis / Konditionen tableau 
der depot führenden Stelle enthalten. Für die im Preisverzeichnis nicht aufge-
führten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers oder in dessen mut maß lichem 
Interesse erbracht werden, und die nach den Umständen zu urteilen nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten sind, kann die depotführende Stelle die Höhe des 
Ent geltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger trägt außerdem alle 
Aus lagen, die anfallen, wenn die depotführende Stelle in seinem Auftrag oder 
seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird (insbesondere Kommunikations kosten 
wie Telefon und Porti).

11. Information des Anlegers über Vertriebsfolgeprovisionen
a) Die depotführende Stelle erhält im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften, 
die sie mit Anlegern über Investmentanteile abschließt, für den Vertrieb dieser 
Wert papiere umsatzabhängige Zahlungen (Vertriebs folge provisionen) von den 
Wert papier emittenten (Kapitalanlagegesellschaften, ausländische Invest ment-
gesell schaften, einschließlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe).
Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Invest-
mentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wert papiere 
aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungs vergütungen als wieder kehrende, 
bestandsabhängige Vergütung an die depotführende Stelle geleistet. Die Höhe der 
Vertriebsfolgeprovision beträgt derzeit in der Regel bei Renten fonds zwischen 0,1 % 
und 0,7 % p. a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p. a. und bei offenen 
Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p. a. des von der depotführenden Stelle 
verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und 
Höhe der Vertriebs folge provision für ein konkretes Wertpapier geschäft teilt die 
depot führende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlage-
bera tung durch die depot führende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines 
jeden Wert papier geschäftes.

b) Ist nicht die depotführende Stelle Berater und kommt der Abschluss von 
Wert papier geschäften über Invest ment anteile durch einen Dritten als Vermittler 
oder Berater zustande, leitet die depot führende Stelle an den Dritten oder dessen 
Ver triebs organisation im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer 
11.a) genannten Vertriebsfolgeprovisionen weiter,  wenn es sich hierbei um einen 
Vertriebs partner der depotführenden Stelle handelt. Die depotführende Stelle 
teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und Höhe dieser 
Zahlungen und deren Empfänger für ein konkretes Wert papiergeschäft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen
Entgelte, Auslagen und Kosten können mit Zahlungen verrechnet sowie durch 
den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe gedeckt 
werden.

13. Haftung der depotführenden Stelle ; Mitverschulden des Anlegers
a) Haftungsgrundsätze
Die depotführende Stelle haftet bei der Erfüllung ihrer Verpfl ichtungen für jedes 
Ver schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer Ver-
pfl ich tungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B. 
durch Ver letzung der in Nr. 14 - 17 aufgeführten Mitwirkungs pfl ichten) zu der 
Ent  stehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsätzen 
des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotführende Stelle und der 
Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotaufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgeführt 
wird, dass die depotführende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung 

be auf tragt, erfüllt die depotführende Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihn im 
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft 
z. B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In diesem Fall beschränkt 
sich die Haftung der depotführenden Stelle auf die sorgfältige Auswahl und 
Unter weisung des Dritten.

c) Haftung der depotführenden Stelle im Hinblick auf Ausführungsgeschäfte
Schließt die depotführende Stelle für Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen 
Ab wicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, so 
haftet die depotführende Stelle für die ordnungsgemäße Erfüllung des Aus füh-
rungs geschäftes durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis 
zum Abschluss eines Ausführungsgeschäftes haftet die depotführende Stelle 
bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausführung eines Geschäftes 
nur für deren sorgfältige Auswahl und Unterweisung.

14. Änderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erforderlich, 
dass der Anleger der depotführenden Stelle Änderungen seines Namens und 
seiner Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegenüber der 
depot führenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht (insbesondere einer 
Voll macht) unverzüglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspfl icht be steht auch 
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (z. B. in das Handels-
register) ein getragen wird.

15. Klarheit von Aufträgen
Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-
deutig formulierte Aufträge können zu Verzögerungen in der Auftragsab wicklung 
führen. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Aufträgen und Verfü gungen 
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen DWS Depotnummer 
und Invest ment kontonummer zu achten. Soweit die depotführende Stelle Ein-
zahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Beträge zurück 
über weisen. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen von Aufträgen 
müssen als solche gekennzeichnet sein.

16. Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotführenden Stelle
Der Anleger hat Kontoauszüge, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige An-
zeigen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen, und die 
depotführende Stelle unverzüglich über darin enthaltene Irrtümer, Abweichungen 
und Unregelmäßigkeiten in Kenntnis zu setzen.

17. Benachrichtigung der depotführenden Stelle bei Ausbleiben 
von Mitteilungen

Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folge-
jahres nicht zugehen, muss er die depotführende Stelle unverzüglich benach-
richtigen. Die Benachrichtigungspfl icht besteht auch beim Ausbleiben anderer 
zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen nach der Ausführung 
von Aufträgen).

18. Pfandrecht
Der Anleger räumt der depotführenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS 
Depot und den Investmentkonten verwahrten Vermögensgegenständen ein. Das 
Pfandrecht sichert alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche der depotfüh-
renden Stelle gegen den Anleger aus der Geschäftsverbindung.

Kündigung durch die depotführende Stelle und Aufl ösung von Fonds, 
Schluss klauseln

19. Kündigung durch die depotführende Stelle
Die depotführende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit 
mit einer Kündigungsfrist von einem Monat kündigen. Die An teile werden dem 
Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirksamwerden der Kündigung 
veräußert. Der Gegenwert wird dem Anleger ausgezahlt.

20. Aufl ösung von Fonds
Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen 
Zeit ablauf oder aus einem anderen Grund aufgelöst, so ist die depotführende 
Stelle be rechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am 
letzten Be wertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlös in Anteilen 
eines Geld marktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswährung anzu legen, 
sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Änderungen dieser Bedingungen
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Anleger 
schrift lich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht 
schrift lich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotführende Stelle 
bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch 
inner halb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Änderungen an die depotfüh-
rende Stelle absenden.

Stand : Februar 2009

Allgemeine Geschäftsbedingungen für DWS Depots

* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotführende Stelle spätestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getätigten Umsätze.

AGB_Wider_a AGB_Wider_b

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht gemäß § 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen 
außerhalb der ständigen Geschäfts räume desjenigen, der die Anteile verkauft 
oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer be rechtigt, 
seine Kauferklärung ohne Angabe von Gründen innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn 
derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen 
Geschäftsräume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertrags-
schluss dem Käufer aus gehändigt oder ihm eine Kaufabrechnung übersandt wor-
den ist und darin eine Belehrung über das Widerrufsrecht enthalten ist, die den 
Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genügt. Ist der Fristbeginn streitig, so 
trifft die Beweislast den Verkäufer. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DWS Investment GmbH, 
Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment S. A., 2, boulevard 
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufs recht besteht nicht, wenn der Verkäufer nachweist, dass der Käufer die 
Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkäufer 
den Käufer zu den Ver handlungen, die zum Kauf der Anteile geführt haben, aufgrund 
vorhergehender Bestellung gemäß § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung auf gesucht 
hat. Handelt es sich um ein Fernabsatz geschäft i. S. d. § 312b BGB, so ist bei einem 
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanz markt Schwankungen 
unterliegt (§ 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Käufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet, 
so sind ihm von der Kapital anlagegesellschaft / der ausländischen Investmentgesell-
schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rück übertra gung der erworbenen Anteile, 
der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Wider rufs erklärung und die 
bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vor stehenden Ausführungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen 
durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung



Sehr geehrte Anlegerin, 
sehr geehrter Anleger,

die DWS Fondsplattform bietet Ihnen außergewöhnliche Flexi -

bilität. Sie können zusammen mit Ihrem Berater eine Vielzahl 

von Fonds auswählen. Um Ihnen den Einstieg so leicht wie 

möglich zu machen, haben wir die wichtigen Punkte zusam-

mengefasst :

• Investmentkonten : Für jeden Fonds eröffnen wir inner-

halb Ihres DWS Depots ein separates Investmentkonto. Sie 

können dann Einzahlungen, regelmäßig oder einmalig, auf 

einzelne Fonds vornehmen.

• Portfolio : Der besondere Service der Portfolioauswahl ist, 

dass Sie bei der Auswahl von mehreren Fonds eine prozen -

tuale Aufteilung, die insgesamt 100 % betragen muss, vor-

geben können. Die eingehenden Zahlungen zugunsten des 

Portfolios werden gemäß der Aufteilung angelegt.

• Eröffnung : Nach Eingang des vollständig ausgefüllten und 

unterschriebenen Antrages erhalten Sie eine Bestätigung 

über die Eröffnung Ihres Investmentkontos bzw. Ihres Port -

folios mit Ihrer Investmentkontonummer bzw. Ihrer Portfolio -

nummer.

• Einzahlungen/Verfügungen : Es steht Ihnen frei, an jedem 

Bankarbeitstag in Luxemburg Aufträge zum Kauf oder Verkauf 

von Fondsanteilen zu erteilen. Verkaufsorder sollten über 

eine bestimmte Anzahl von Fondsanteilen lauten, Kauforder 

sollten als Beträge erteilt werden. Einzahlungen gelten als 

Kaufaufträge. Möchten Sie Einzahlungen auf Ihr Portfolio 

vornehmen, geben Sie bitte bei der Zahlung Ihre Portfolio-

nummer an (z.B. X1234567 01). Bei Einzahlungen auf einzelne 

Fonds dieses Portfolios ge ben Sie bitte die entsprechende 

Investmentkontonummer an (z.B. 5555 X1234567 01).

 Kaufaufträge können in jeder beliebigen Währung erteilt 

werden, sie werden jedoch in Fondswährung abgerechnet.  

• Attraktive Konditionen : Für die Kontoführung werden 

derzeit 0,0448 % p.a. des Gegenwertes Ihres Investment-

kontos, mind. 14,32 EUR – max. 50,40 EUR (inkl. MwSt.), 

pro Investmentkonto berechnet. Der Höchstbetrag pro DWS 

Depot beträgt 50,40 EUR (inkl. MwSt.).

 Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang unser aktuelles 

Preisverzeichnis/Konditionentableau, das Sie unter der Tele -

fonnummer +352/26 097-88 50 bestellen können.

Ihre 
DWS Fondsplattform

AT_FP_Standard



DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer • L-1115 Luxemburg
Postanschrift : Postfach 766 • L-2017 Luxemburg
Tel. : + 352-2 60 97- 88 50* • Fax : + 352-2 60 97- 88 00*

E-Mail : dws.lu@db.com • Internet : www.dws.com
*(Auslands-)Tarif je nach Anbieter

Zuständige Aufsichtsbehörde

Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
L-2991 Luxemburg
Internet : www.cssf.lu

Eintragung ins Handelsregister

Bezirksgericht Luxemburg Handelsregister B 25.754

Umsatzsteueridentifi kationsnummer

LU 157 13 550

Vertragssprache

Maßgebliche Sprache für diesen Vertrag und die Kommunikation 
mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch, 
optional Englisch.

Maßgebliche Rechtsordnung/maßgeblicher Gerichtsstand

Für die Eröffnung des DWS Depots/Investmentkontos und
die gesamte Geschäftsbeziehung gilt luxemburger Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

Außergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten können sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle
Centre de Médiation du Barreau de Luxembourg, 1–7, rue St. Ulric 
in L-2651 Luxembourg, Tel. +352 - 46 72 72 -1, Fax +352 - 22 56 46 wenden.
Das Recht, die Gerichte anzurufen bleibt hiervon unberührt.

ADR_Fondsplattform_LUX
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VN_FP

Konsorte
Vermittler-

Nr.
V.-

Info

Anrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 1. Anleger Staatsangehörigkeit

Vorname Geburtsdatum

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Beruf

StaatsangehörigkeitAnrede (1-Herr, 2-Frau, 3-Firma),    Name 2. Anleger (bei Gemeinschaftskonten siehe Punkt 8 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Vorname

T JT M M J J J
Abweichender Geburtsname

Straße, Hausnummer SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen !)

Adresszusatz

E-Mail Adresse Telefon tagsüber

Straße, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt) SelbstständigArbeitnehmer

Land Postleitzahl Wohnort

–

KD_Standard

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Steuer-Identifikationsnummer/TIN

Geburtsdatum

Fondsname

Fondsauswahl und Kaufauftrag für Portfolioeinzahlung
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

1 0 0 %* Bei angegebener Verteilung von insgesamt 100 % übernehmen wir für Sie die automatische Verteilung aller für dieses Portfolio eingehenden Beträge.

Prozentverteilung*

Portfolioeinzahlung gemäß angegebener Prozentverteilung 
in der Fondsauswahl (nur bei 100 %-Verteilung möglich). 
Kaufauftrag nur bei Lastschrifteinzug gültig.

Betrag für Einmaleinzug in EUR 

,-

Betrag Spar- oder Entnahmplan in EUR

,-

FA_FP_Portfolio
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FA_FP_Einzelfonds

Kaufauftrag für Einzelfonds
Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

,-
Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig

Fondsgesellschaft oder ISIN oder WKN

Betrag Einmalanlage 
in EUR 

Fondsname

,-

,-

,-
Kaufauftrag nur bei 
Lastschrifteinzug gültig

Betrag Spar- oder 
Entnahmeplan in EUR

Betrag Spar- oder 
Entnahmeplan in EUR

FP 139  Stand : 11/2010

Der Vermittler ist nicht zur Entgegennahme von Zahlungen berechtigt.
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Konto-Nr. (Kein Sparkonto)

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die zu entrichtende(n) Zahlung(en) bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.
Bei Online-Kontoführung sollen Auszahlungen nur auf folgendes Konto erfolgen.

Bankleitzahl Bank/Kreditinstitut

Unterschrift(en) Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

X

Name, Vorname Kontoinhaber (falls nicht Antragsteller)

Referenzbankverbindung* / Einzugsermächtigung

Die Einmalanlage (Kaufauftrag) 
soll sofort, sonst am , erfolgen.

Die regelmäßigen Einzahlungen 
(Sparplan) sollen jeweils zum 1. 15. eines Monats mtl. 1/4 jährl. erstmals am erfolgen.

T 2T M M 0 J J
T 2T M M 0 J J

* Bitte unbedingt ausfüllen, falls ein Online-Zugang beantragt wird.

Bitte richten Sie mir/uns den Online-Zugang ein und senden Sie mir meine/uns unsere persönliche Geheimzahl (PIN) und Transaktionsnummern (TAN) zu. 
Für die Online-Kontoführung gelten Besondere Bedingungen, die in der Internet-Anwendung hinterlegt sind.

Online-Kontoführung (nicht möglich bei Minderjährigen)

Online_FP

X Stempel und Unterschrift des Vermittlers

Legitimationsprüfung (bitte ALLE Angaben ausfüllen) Bei DWS Investment S. A. Luxemburg ist eine Ausweiskopie mit Stempel und Unterschrift des Vermittlers erforderlich !

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Der vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfügung 
ge stellt, sofern der Kun de zu vor nicht aus drücklich auf dieses Recht 
verzichtet hat.**
Die Durchschrift dieses An  tra ges wurde dem Kunden ausgehändigt, 
sowie die vorstehende Legi ti ma tions prüfung durchgeführt.

Nr. /Aktenzeichen

Ausstellende Behörde, 
Ausstellungsdatum

Geburtsdatum* T JT M M J J J T JT M M J J J
Geburtsort 

* Angabe von Geburtsdatum und Staats ange hörig-
keit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.

Art der Urkunde,
Staatsangehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

Personal-
ausweis

Reise-
pass

Staatsan-
gehörigkeit*

LP_Standard_FFM+LUX

** Bei Fonds, für die kein vereinfachter Verkaufs-
pros pekt verfügbar ist, gilt diese Regelung hin-
sichtlich der ausführlichen Verkaufsunterlagen.

Einwilligung in die Übermittlung und Verarbeitung von Daten durch Dritte im In- und Ausland :
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass sich die DWS Investment S.A. im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistungen Dritter mit Sitz in Luxemburg, Deutschland und/oder 
in anderen Ländern bedient und dass meine/unsere Daten in diesem Rahmen an Dritte, die sich ihrerseits zur Geheimhaltung im Rahmen geltender Datenschutzbestimmungen 
ver pflichtet haben, übermittelt, dort gespeichert und verarbeitet werden. Die von der DWS Investment S.A. ausgewählten Dritten in Luxemburg, Deutschland und/oder in anderen 
Ländern ermächtige(n) ich/wir ausdrücklich, Daten von der DWS Investment S.A. abzufragen.
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Für den Geschäftsverkehr gelten die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufs-
prospekt, Verkaufsprospekt ein schließ lich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht), die Angaben über den 
Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausführliche Risikohinweise enthalten.
Den vereinfachten und den ausführlichen Verkaufsprospekt (einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veröffentlicht) 
finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden Ihnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für DWS Depots sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.
US-Staatsbürger/US Resident(s) : Weiterhin erkläre(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbürger – US Citizen(s) – noch US-Einwohner mit ständigem Aufenthaltsrecht – US Resi-
dent(s) – im Sinne der De fi ni tio nen für die Zwecke der US-Bundesgesetze über Wertpapiere, Waren und Steuern, einschließlich der jeweils gültigen Fassung der Regulation S zu 
dem Gesetz von 1933 (zusammen „US-Personen“) bin/sind und keine Fondsanteile für US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklärung 
den Status einer US-Person nach den vorgenannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile für US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depotführenden 
Stelle unverzüglich mitteilen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eröffnen werde(n).
Geldwäschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter : Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotführenden Stelle unverzüglich und unaufgefordert Änderungen, die sich im Laufe der 
Geschäfts beziehung bezüglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwäschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berech tig ten er geben, 
anzu zeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittel bares Familien mitglied oder eine mir/uns bekanntermaßen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission 
vom 1. August 2006 ein wichtiges öffentliches, hohes politisches oder militärisches Amt (z. B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generäle) ausübt bzw. 
aus geübt hat, werde(n) ich/wir dies unverzüglich mitteilen. Darüber hinaus erkläre(n) ich/wir hiermit ausdrücklich, das von mir/uns gewünschte DWS Depot/Investment konto auf 
eigene Rechnung zu führen. Dies gilt auch für alle weiteren und zukünftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung noch eröffnen werde(n). 
Anderen falls teile(n) ich/wir der depotführenden Stelle den wirtschaft lich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eröffnet wer den.
Depotführung bei der DWS Investment S.A. (Luxemburg) : Die treuhänderische Verwahrung der Fondsanteile für den Anleger durch die DWS Investment S.A. gilt als vereinbart.
Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, wenn die depotführende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des 
Vermittlers einen im Aus ga be preis enthaltenen Ausgabeaufschlag und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.
Einwilligung in die Übermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers im In- und Ausland : Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotfüh-
rende Stelle sämtliche Angaben über diesen durch den Vermittler vermittelten Vertrag und das daraus resultierende Geschäftsverhältnis zum Zwecke der Abwicklung des Vertrages, 
zur Vermittlerunterstützung (Pflege der Kundendaten des Vermittlers) und zum Zweck meiner/unserer Beratung und Betreuung bei der Vermögensanlage an den Vermittler und 
dessen Vertriebsorganisation übermittelt bzw. zum elektronischen Abruf bereitstellt, und dass der Vermittler sowie dessen Vertriebsorganisation die in diesem Antrag enthaltenen 
und alle im Rahmen der Geschäftsbeziehung erforderlichen Daten erheben, verarbeiten und für Zwecke der Geschäftsbeziehung nutzen.
Mein/Unser selbständiger Vermittler kann bei dessen Vertriebsorganisation oder im Einzelfall telefonisch bei der depotführenden Stelle meine/unsere Angaben im jeweiligen 
Produkt antrag einschließlich des Produktabschlusses sowie Angaben zu Depotnummer, Depotbeständen und -bewegungen, Vereinbarungen über die Nutzung elektronischer 
Kommunikations mittel sowie Änderungen der Daten und Angaben abfragen.
Befreiung vom Bankgeheimnis : Hiermit befreie ich/befreien wir die depotführende Stelle, den Vermittler und die Vertriebsorganisation im obigen Umfang vom Bankgeheimnis 
bzw. von der Vertraulichkeitspflicht.
Die erteilten Einwilligungserklärungen können ohne Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis jederzeit gegenüber der DWS oder der Vertriebsgesellschaft widerrufen werden.
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Erklärungen und Unterschriften aller Anleger

SE_FP_Standard

 Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprüfungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung !). 
Zusätzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjährigen beizufügen. Für Minderjährige sind nur Einzelkonten möglich.☞

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufs-
prospekt vor Vertragsschluss kostenlos angeboten und ausgehändigt/
übersendet worden ist.

Hiermit bestätige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Ver trags-
schluss kosten los angeboten worden ist und ich/wir auf eine Aushändigung/Übersendung 
ausdrücklich verzichte(n). 


